
Artikel 10
Die in Deutschland befindlichen, von Deutschland beherrschten und 

in deutschem Dienst oder zu deutscher Verfügung stehenden Streitkräfte, 
Schiffe und Flugzeuge sowie das Militärgerät und sonstige Eigentum eines 
jeden anderen mit irgendeinem der Alliierten im Kriegszustand befind
lichen Staates unterliegen den Bestimmungen dieser Deklaration und 
aller etwaigen kraft derselben erlassenen Proklamationen, Befehle, An
ordnungen oder Anweisungen.

Artikel 11
(a) Die hauptsächlichen Naziführer, die von den Alliierten Vertretern 

namhaft gemacht werden, und alle Personen, die von Zeit zu Zeit von den 
Alliierten Vertretern genannt oder durch Dienstgrad, Amt oder Stellung 
beschrieben werden, weil sie im Verdacht stehen, Kriegs- oder ähnliche 
Verbrechen begangen, befohlen oder ihnen Vorschub geleistet zu haben, 
sind festzunehmen und den Alliierten Vertretern zu übergeben.

(b) Dasselbe trifft zu für alle die Angehörigen irgendeiner der Ver
einten Nationen, von denen behauptet wird, daß sie sich gegen die Geseke 
ihres Landes vergangen haben, und die jederzeit von den Alliierten Ver
tretern namhaft gemacht oder durch Dienstgrad, Amt oder Stellung be
schrieben werden können.

(c) Allen Anweisungen der Alliierten Vertreter, die zur Ergreifung 
und Übergabe solcher Personen zweckdienlich sind, ist von den deutschen 
Behörden und dem deutschen Volke nachzukommen.

Artikel 12
Die Alliierten Vertreter werden nach eigenem Ermessen Streitkräfte 

und zivile Dienststellen in jedem beliebigen Teil oder auch in allen Teilen 
Deutschlands stationieren.

Artikel 13
(a) In Ausübung der höchsten Autorität hinsichtlich Deutschlands, 

die von den Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten 
Staaten von Amerika und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
sowie der Provisorischen Regierung der Französischen Republik über
nommen wird, werden die vier Alliierten Regierungen diejenigen Maß
nahmen treffen, die sie zum künftigen Frieden und zur künftigen Sicher
heit für erforderlich halten, darunter auch die vollständige Abrüstung und 
Entmilitarisierung Deutschlands.

(b) Die Alliierten Vertreter werden Deutschland zusätjliche politische, 
verwaltungsmäßige, wirtschaftliche, finanzielle, militärische und sonstige 
Forderungen auferlegen, die sich aus der vollständigen Niederlage Deutsch
lands ergeben. Die Alliierten Vertreter bzw. die ordnungsmäßig dazu 
ermächtigten Personen oder Dienststellen werden Proklamationen, Befehle, 
Anordnungen und Anweisungen ergehen lassen, um solche zusätjlichen 
Forderungen festzulegen und die übrigen Bestimmungen dieser Deklaration
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